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Das Sächsische Krebsregistergesetz 
(SächsKRegG) ist seit dem 1 . Januar 
2018 in Kraft und bildet seitdem die 
Grundlage dafür, dass in den vier säch-
sischen klinischen Krebsregistern bun-
desweit einheitliche Daten über das 
Auftreten, die Behandlung und den Ver-
lauf von Krebserkrankungen erfasst 
und ausgewertet werden . Ein gutes 
Jahr nach Einführung des Gesetzes zie-
hen die vier Register und die Gemein-
same Geschäftsstelle der klinischen 
Krebsregister in Sachsen 
eine erste Zwischenbilanz . 

Meldepflicht
Seit Einführung des Sächs-
KRegG sind alle in Sachsen 
tätigen Ärzte, Zahnärzte, 
Pathologen und Krankenhäuser, die an 
Krebs erkrankte Patienten be  treuen, 
zur Meldung bestimmter onkologischer 
Erkrankungsdaten an das zuständige 
klinische Krebsregister verpflichtet . 
Meldepflichtig ist immer der Arzt, der 
die Erkrankung diagnostiziert, thera-
piert, Nachsorgeuntersuchungen an -
lässlich der Tumorerkrankung durch-
führt oder den Tod feststellt . Die Mel-
dungen sind entsprechend der Sächsi-
schen Krebsregistereinzugsgebietsver-
ordnung an das zuständige klinische 
Krebsregister zu senden . bitte über-
mitteln sie keine meldungen an die 
gemeinsame geschäftsstelle. Wesent-
lich dabei ist, dass die Meldung nach 
den §§ 5 und 16 SächsKRegG innerhalb 
von vier Wochen ab Vorliegen eines 
Meldeanlasses vollständig an das zu -
ständige klinische Krebsregister über-
mittelt werden muss . Auf der Internet-
seite www .krebsregister-sachsen .de 
sind Informationen über die Einzugsge-
biete und Kontakte der klinischen 
Krebsregister abrufbar .

Positiv hervorzuheben ist, dass bereits 
viele Leistungserbringer in Sachsen 
ihrer Meldepflicht nachkommen und 
die Zahl der Meldungen in den letzten 
Monaten stetig gestiegen ist . Dennoch 
überprüfen die klinischen Krebsregister 
derzeit ihr Einzugsgebiet auf poten-
zielle Nichtmelder und werden diese im 
weiteren Verlauf kontaktieren . Wir bit-
ten Sie daher um Prüfung, ob auch in 
Ihrer Praxis Meldungen entsprechend 
der sächsischen Meldeanlässe angefal-

len sind . Wir weisen darauf hin, dass 
Leistungserbringer, die ihrer Verpflich-
tung zur Meldung nicht oder nicht voll-
ständig nachkommen, nach § 20 Ab - 
satz 1 Satz 2 SächsKRegG eine Ord-
nungswidrigkeit begehen, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann . 

Widerspruchsrecht, Auskunftsrecht
Der Patient kann der dauerhaften Spei-
cherung seiner medizinischen Daten  
im klinischen Krebsregister schriftlich 
unter Angabe von Name, Geburtsda-
tum und Anschrift widersprechen . Die-

ser Widerspruch kann formlos erfolgen . 
wir weisen darauf hin, dass auch im 
falle eines widerspruchs, die daten an 
das klinische krebsregister zu melden 
sind. Die Bearbeitung des Wider-
spruchs erfolgt erst im Register . Der 
schriftliche Widerspruch ist dem zu -
ständigen Krebsregister im Rahmen 
der regulären Meldung zu übermitteln . 
Zudem hat der Patient das Recht, Aus-
kunft darüber zu erhalten, welche 
Daten über ihn im klinischen Krebsre-

gister gespeichert sind . 
Dazu ist es notwendig, 
dass er sich zweifelsfrei 
ausweist . Ausführliche 
Informationen sowie das 
Auskunftsformular können 
unter www .krebsregister-

sachsen .de abgerufen werden .

Informationsmaterialien 
Wichtig ist, dass der Patient durch den 
behandelnden Arzt (Leistungserbrin-
ger) beim erstmaligen Auftreten einer 
Krebserkrankung über das Prozedere 
der Registrierung und seine Rechte 
(Widerspruchs- und Auskunftsrecht) 
informiert wird . Nur Pathologen und 
andere Ärzte ohne direkten Patienten-
kontakt unterliegen nicht den Informa-
tionspflichten nach SächsKRegG . Um 

gEsundhEitspolitik

Klinische Krebsregistrierung in Sachsen –
ein Jahr Sächsisches Krebsregistergesetz



14 Ärzteblatt Sachsen  4|2019

die Durchführung des Aufklärungsge-
sprächs zu erleichtern, hat die Gemein-
same Geschäftsstelle entsprechende 
Informationsflyer (Leitlinien für den 
Arzt, Patienteninformation) erstellt, die 
unter www .krebsregister-sachsen .de 
zum Download zur Verfügung stehen . 
Hier sind auch entsprechende Informa-
tionen gemäß EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) hinterlegt . Die 
Leitlinien für den Arzt informieren Sie 
ausführlich über die Art und notwendi-
gen Inhalte Ihrer Aufklärung . Die Pati-
enteninformationen können Sie den 
betroffenen Patienten im Rahmen des 
Gesprächs aushändigen, sodass diese 
die wichtigsten Aspekte zur Krebsregis-
trierung noch einmal nachlesen können .

Sachseneinheitliche Meldebögen
Die Meldung soll in strukturiert elekt-
ronischer Form erfolgen (über eine  
ADT/GEKID-XML-Schnittstelle oder ver-
schlüsselt mittels Datenträger) . Bis  
zur flächendeckenden Etablierung der 
elektronischen Meldung sind Sie jedoch 
weiterhin berechtigt, die Meldungen in 
Schriftform an die klinischen Krebsre-
gister zu übermitteln . Dazu zählen spe-
zielle Tumormeldebögen oder Epikrisen, 
die alle melderelevanten Daten enthal-
ten . Um sicherzustellen, dass Ihre Mel-
dungen den gesetzlichen Anforderun-
gen entsprechen und vollständig sind, 
nutzen Sie bitte die einheitlichen Mel-
debögen, die auf der Internetseite  
als ausfüllbare PDF-Dokumente zum 
Download zur Verfügung stehen . Für 
jeden Meldeanlass gibt es einen sepa-
raten Meldebogen . Bitte achten Sie 
darauf, auch immer die Krankenversiche-
rungsdaten des Patienten anzugeben .

Meldevergütung
Da in den letzten Monaten wiederholt 
Nachfragen zur Meldevergütung ent-
standen sind, möchten wir Ihnen im 
Folgenden erläuternde Hinweise zu den 
Vergütungsansprüchen geben . Grund-
sätzlich erhält jeder Melder (Leistungs-

erbringer) ausschließlich die Meldung 
seiner selbst durchgeführten Leistun-
gen, wie zum Beispiel Diagnose, Thera-
pie und Nachsorge, vergütet . Eine Ver-
gütung erfolgt nur, wenn die Meldung 
vollständig ist und ein gesetzlicher 
Meldeanlass (ab dem 1 . Januar 2018) 
vorliegt .

meldung der diagnosestellung eines 
tumors nach hinreichender sicherung: 
18,00 Euro
Diagnosemeldungen werden aktuell 
durch die Krankenkassen nur einmal 
vergütet . Erhält ein Krebsregister iden-
tische Diagnosemeldungen ohne wei-
tergehende therapierelevante Informa-
tionen, wird nur die zuerst eingegan-
gene vollständige Meldung vergütet . 
Hinreichend gesichert ist eine Diagnose, 
wenn der behandelnde Arzt durch das 
Zusammentragen von Befunden eine 
Krebserkrankung diagnostiziert . Ver-
dachtsdiagnosen sind nicht zu melden .

meldung von Verlaufsdaten: 8,00 Euro
Vergütet werden Meldungen zu Ände-
rungen des Krankheitsverlaufs . Dies 
betrifft insbesondere das Auftreten 

von Rezidiven, Metastasen, das erst-
malige Erreichen der Tumorfreiheit oder 
wenn eine Therapieumstellung erfolgt . 
Mehrere gleichzeitig diagnostizierte 
Ereignisse sollen in einer Meldung zu -
sammengefasst werden . Zeitlich ge -
trennte Ereignisse stellen jeweils einen 
eigenen Meldeanlass dar . Meldungen 
zum Nachsorgestatus ohne Änderung 
des Erkrankungsstatus werden nicht 
vergütet .

meldung von therapie- und abschluss-
daten: 5,00 Euro
Vergütet werden nur tumorspezifische 
Therapien . Für die Meldung empfohle-
ner oder geplanter Therapien besteht 
kein Vergütungsanspruch . Auch diag-
nostische Operationen (Ausnahme 
SLNE beziehungsweise LAE) sowie 
tumorferne und unterstützende Ope-
rationen (zum Beispiel Umgehungsa-
nastomosen, Anus praeter einschließ-
lich Rückverlagerung) werden nicht 
vergütet . Die abwartende Therapie 
(Wait and See, Active Surveillance, Best 
supportive care) ist nach ADT/GEKID-
Basisdatensatz der systemischen The-
rapie zuzuordnen und wird als solche 
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Die Meldung an die sächsischen Krebsregister sollte innerhalb von vier Wochen erfolgen .
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vergütet . Beginn und Ende einer sys-
temischen Therapie müssen separat 
gemeldet werden . Verfahren, wie zum 
Beispiel die Radiofrequenzablation 
(RFA) und die irreversible Elektropora-
tion (IRE) können als Operation und die 
selektive interne Radiotherapie (SIRT) 
als Strahlentherapie (Therapieende) 
gemeldet und vergütet werden .

meldung von histologischen oder 
 labortechnischen oder zytologischen 
befunden: 4,00 Euro
Ein klinisch tätiger Arzt, der einen his-
tologischen Befund zusätzlich zur Mel-
dung einer Diagnose, Therapie oder 
eines Verlaufs an das klinische Krebs-
register übermittelt, hat hierfür keinen 
Vergütungsanspruch .

sonderregelungen private krankenver-
sicherung (pkV), beihilfe, heilfürsorge
Zurzeit werden durch die klinischen 
Krebsregister Meldevergütungen für 
Versicherte der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) und der Heilfür-
sorge Sachsen ausgezahlt . Mit der PKV 
und Beihilfe finden noch Verhandlun-
gen statt, um die Einzelheiten des 
Abrechnungsverfahrens zu klären .

Vergütung nicht-melanotischer haut-
krebsformen
Von den oben erläuterten Vergütungs-
regelungen ausgenommen ist die Mel-
dung von nicht-melanotischen Haut-
krebsformen . Für die Erstmeldung 
eines nicht-melanotischen Hautkrebs - 
 es erhalten meldende Ärzte 4,00 Euro . 
Bei multiplen Basaliomen eines Patien-
ten wird nur für die Meldung des ersten 
Basalioms eine Aufwandsentschädi-
gung gezahlt (analog der Aufwands-
entschädigungsrichtlinie des Gemein-
samen Krebsregisters der Länder Ber-

lin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und der 
Freistaaten Sachsen und Thüringen) .

Antrag auf wissenschaftliche 
Nutzung von Daten
Die Gemeinsame Auswertungsstelle 
kann die Daten der klinischen Krebsre-
gister in Sachsen gemäß § 13 Abs . 1 
SächsKRegG für Forschungsprojekte, 
wissenschaftliche Projekte und Promo-
tionen auswerten und das Auswer-
tungsergebnis als anonymisierten Da -
tensatz zur Verfügung stellen . An -
tragsberechtigt sind nach § 13 Abs . 2 
SächsKRegG Hochschulen, wissen-
schaftliche Institute, staatliche Einrich-
tungen und vergleichbare Stellen . Für 
die wissenschaftliche Nutzung der 
Daten ist ein Antrag beim wissenschaft-
lichen Beirat zu stellen . Die Sitzungen 
des Beirats finden zweimal jährlich 
statt . Die genauen Termine werden auf 
der Internetseite der klinischen Krebs-
register in Sachsen bekannt gegeben . 
Auch die Antragsunterlagen und weitere 
Informationen stehen dort zur Verfü-
gung . 

Zusammenarbeit der klinischen 
Krebsregister mit Zentren 
in der Onkologie
Für Zentren in der Onkologie besteht 
die Möglichkeit, mit den klinischen 
Krebsregistern in Sachsen eine Koope-
rationsvereinbarung zu schließen . Das 
ist der Fall, wenn eine über die Routine-
leistungen der Register hinausgehende 
Zusammenarbeit gewünscht wird  
(zum Beispiel Nutzung Anmelde- und 
 Protokolliersystem für Tumorboards 
[WebGTDS], erweiterte Nachsorgedo-
kumentation, Bereitstellung von Daten 
für die Zertifizierung, zum Beispiel nach 
Onkozert) . Sollte Interesse an einer sol-

chen Zusammenarbeit bestehen, wen-
den Sie sich bitte an das für Ihr Ein-
zugsgebiet zuständige klinische Krebs-
register . Einzelheiten zum Muster-
Kooperationsvertrag sind bereits vorab 
auf der gemeinsamen Internetseite 
(www .krebsregister-sachsen .de) ver-
fügbar . In diesem Zusammenhang ist 
zu beachten, dass für die Verarbeitung 
zusätzlicher, nicht im einheitlichen 
onkologischen Basisdatensatz und sei-
nen Modulen enthaltener Parameter 
oder zusätzlicher nicht per Gesetz mel-
depflichtiger Diagnosen immer eine 
Einverständniserklärung des Patienten 
erforderlich ist . Für deren Einholung 
und Überwachung ist das Zentrum, 
welches die Verarbeitung dieser Para-
meter oder Diagnosen wünscht, selbst 
verantwortlich . Datenschutzrechtliche 
Belange der zusätzlichen Datenüber-
mittlung sind durch die Klinik mit dem 
zuständigen Register zu klären .

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, 
uns bei allen Meldern für die gute 
Zusammenarbeit mit den klinischen 
Krebsregistern zu bedanken . In den 
letzten Monaten konnte in Sachsen ein 
großer Teil der Aufbauarbeit umgesetzt 
werden . Auch zukünftig benötigen wir 
die tatkräftige Unterstützung aller mel-
depflichtigen Einrichtungen in Sachsen, 
um die Daten der Krebsregistrierung 
effektiv für die Patientenversorgung 
nutzen zu können . Bei Fragen können 
Sie sich jederzeit gern an die Mitarbei-
ter des für Sie zuständigen klinischen 
Krebsregisters oder an die Gemein-
same Geschäftsstelle wenden . 

Sandra Lehmann B .A .
Dr . phil . Daniela Piontek

Gemeinsame Geschäftsstelle der klinischen 
Krebsregister in Sachsen
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